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 ZIELSETZUNGEN DES BETRIEBSKONZEPTES 
 

Dem Betriebskonzept zugrunde liegen folgende von der Trägerschaft definierten 
grundsätzlichen Leitgedanken: 
 
Die Institution „heroingestützte Behandlung“ verfolgt: 

• eine Schadensverminderung und –vorbeugung sowohl auf individueller (PatientIn) 
als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Die beiden Zielsetzungen sind gleichwertig. 

• eine grösstmögliche (Re)Integration von schwerabhängigen DrogenkonsumentIn-
nen in die Gesellschaft. Dabei wird auf das Ziel der Abstinenz hingearbeitet. 

• eine hohe Betriebsakzeptanz in Bezug auf:  

- direktes Umfeld (Sicherheit und Emissionen) 

- politische Ebene (Information und Transparenz) 

- Finanzierungsträger (Strukturen, Kostenbewusstsein und Effizienz) 

• eine hohe Dienstleistungs- und Behandlungsorientierung, um den unmittelbaren 
(PatientInnen) und mittelbaren Kunden (z.B. Sozialdienste, Gerichte) gerecht zu 
werden. 

• einen effizienten, klar transparenten Betriebsaufbau und Betriebsablauf für Trä-
gerschaft und MitarbeiterInnen. 

 
Operative Ebene 

 
Das vorliegende Betriebskonzept gibt Auskunft über die formellen, strukturellen und 
organisatorischen Betriebsaspekte und orientiert sich am Art. 15 der bundesrätli-
chen Verordnung über die ärztliche Verschreibung von Heroin vom 1. April 1999. 

 
Art. 15, 1: Die Institution erstellt ein detailliertes Betriebskonzept, welches nament-

lich Aufschluss gibt über Trägerschaft, Institutionsleitung, Verantwortlichkeiten, 
personelle Ressourcen, Lokalität, Anzahl der Behandlungsplätze, Sicherheit, Da-
tenschutz, Finanzierung und organisatorische Einbettung in das regionale Netz 
der Suchthilfeinstitutionen. 
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1) TRÄGERSCHAFT 
 

Der Verein kontrollierte Drogenverschreibung (VkD) hat die strategische Verantwor-
tung für die KODA-1. 
 
 � Statuten 
 
 

2) INSTITUTIONSLEITUNG / VERANTWORTLICHKEITEN 
 

Die operative Führung des Betriebes wird in einen Betriebs- und Behandlungsbe-
reich aufgeteilt. Die beiden Partner Stiftung Contact Bern und Universitären Psychi-
atrischen Dienste Mitte-West nehmen Einsitz auf der strategischen Ebene und sind 
gleichzeitig verantwortlich für die operative Institutionsleitung. Über das Funktionen-
diagramm und das „Schnittstellenpapier“ werden die einzelnen Verantwortlichkeiten 
klar zugewiesen und geregelt. 
 
 � Funktionendiagramm 

 
 

3) PERSONELLE RESSOURCEN 
 

Die personellen Ressourcen für die interdisziplinäre Behandlung werden durch die 
Behandlungsplatzzahl definiert. Die minimal Standarts des BAG werden jederzeit 
eingehalten. Über Leistungsverträge mit den beiden operativen Partnern werden un-
ter anderem auch die Kapazitäten pro Behandlungsbereich festgelegt. 
 
 � Leistungsvertrag KODA-1/SCB 

 � Leistungsvertrag KODA-1/UPD 

 � Organigramm/Stellen-% 
 
 

4) ANZAHL BEHANDLUNGSPLÄTZE 
 

Die Anzahl Behandlungsplätze werden mit dem Kanton und der Stadt Bern - nach 
Bedarf und unter dem Aspekt der gesicherten Finanzierungsgrundlagen - festgelegt. 
Dabei spielt das Raumangebot sowie das nachbarschaftliche Umfeld (Emission) ei-
ne entscheidende Rolle. 
 
 � Verfügung BAG 
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5) SICHERHEIT UND LOKALITÄTEN 
 

Dem Sicherheitsaspekt im und rund um den Betrieb wird eine besondere Beachtung 
geschenkt: 

 
Sicherheitsdispositiv 
 
• KODA-1 hat einen langjährigen, verbindlichen Kontakt mit der Bereitschaftspoli-

zei, um die Sicherheit des Betriebes und der unmittelbaren Umgebung zu ge-
währleisten. 

 
• Der Betrieb selber wird durch eine Alarm-, Einbruch- und Überfall-

Sicherheitsanlage überwacht. Meldungen werden von dieser direkt an die Secu-
ritas oder Polizei weitergeleitet. 
 

• Zur Gewährleistung eines sicheren und reibungslosen Betriebes in und um das 
Haus besteht eine differenzierte Haus- und Umgebungsordnung. 

 
 � Hausordnung 

 
 

• Durch eine breite Vernetzung in die unmittelbare Nachbarschaft - nach dem 
Prinzip „ein offenes Ohr für ihre Anliegen“ - sorgen wir dafür,dass keine Beein-
trächtigung des Quartierlebens stattfindet. 

 
• Der Sicherheit unserer MitarbeiterInnen wird eine hohe Beachtung geschenkt. 

Der jährlichen Aus- und Weiterbildung in Deeskalationsstrategien wird ein be-
sonderes Gewicht gegeben 

 
 � Merkblätter Aggression: 

Eskalationsstufe 
Gewaltscore 
Verfahrensanweisung 

 
 

• Ein Hygiene- und Sauberkeitskonzept ermöglicht einen hygienisch einwandfreien 
Abgabebetrieb und schützt PatientInnen und Mitarbeitende vor einer Kontamina-
tion mit gefährlichen Krankheitserregern. 

 
 � Hygienestandards in der KODA 
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6) DATENSCHUTZ 
 
• Alle MitarbeiterInnen unterstehen der ärztlichen Schweigepflicht. 

• Daten werden nur mit dem Einverständnis des Patienten an Aussenstehende weiter-
gegeben (vgl. Einverständniserklärung PatientInnen). 

• Es gelten die entsprechenden Bestimmungen zum Datenschutz in der kantonalen 
Verordnung zum Betäubungsmittelgesetz (Art.9f). 

• Im Übrigen gilt der Art. 8a des dBB. 

Art. 8a 
1 Das Bundesamt für Gesundheit ist berechtigt, personenbezogene Daten zur Über-
prüfung der Voraussetzungen und des Verlaufs der Behandlung nach Artikel 8 Ab-
sätze 6 und 7 zu bearbeiten. 
2 Es gewährleistet durch technische und organisatorische Massnahmen den Daten-
schutz. 

 
 
7) FINANZIERUNG 
 

Die Kosten der KODA-Behandlung werden durch folgende Finanzierungsträger ge-
deckt: 
 
KRANKENKASSEN: Monatliche Pauschalabgeltung für die psychiatrische 

und somatische Behandlung. 
 Zurzeit sFr. 1220.-- pro Pat./Monat 

KANTON: Übernahme des verbleibenden Defizits pro PatientIn / 
Tag (nicht gedeckte Behandlungskosten): ca. sFr. 7 

 
 

8) ORGANISATORISCHE EINBETTUNG IN DAS REGULÄRE 
NETZ DER SUCHTHILFEINSTITUTIONEN 

 
Die beiden wichtigsten Drogenhilfsangebote bilden zusammen mit der Stadt Bern 
die Trägerschaft für die heroingestützte Behandlung. Dadurch ist eine breite Vernet-
zung mit den anderen Angeboten dieser beiden Institutionen gewährleistet: 
 
 �Org. Einbettung in Suchthilfeangebote 
 
 

9) WAS ES SONST NOCH ZU SAGEN GIBT VON DER KODA-1 
 

• Der Kanton steuert unser Angebot mit Leistungsvertrag und Leistungs- und Wir-
kungsindikatoren. 

• Über Zusammenarbeitsverträge zwischen den einzelnen Verantwortungsträ-
gern, Leitbildentwicklung und Arbeitspapieren zu Ablauf- und Aufbauorganisati-
on versuchen wir auf allen Ebenen Interdisziplinarität aktiv und verbindlich zu 
gestalten. 
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Anhang zu 
 

Trägerschaft 
 
 
 

⇒ Statuten 
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Anhang zu 
 

Institutionsleitung / 

Verantwortlichkeiten 
 
 
 

⇒ Funktionendiagramm 

 
 



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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Personal 100 
 

101 
Anstellung, Entlassung 
OA2 

  
UPD 
(Aus-
wahl) 

VkD  BL   

102 Anstellung, Entlassung BL   
GL 
(Aus-
wahl) 

VkD  OA2   

103 
Anstellung, Entlassung As-
sistenzärztInnen 

  OA2 
BL 
(nur Ve-
to) 

   
Gemäss Leistungsvertrag 
UPD 

103a 
Lohneinreihung, Beförde-
rung AssistenzärztInnen / 
OA 2 

UPD VkD      
Gemäss BERESUB, Bud-
getvorgabe Regierungsrat 
und gemäss LV UPD  

103b 
Lohneinreihung, Beförde-
rung BL 

SCN VkD      
Gemäss BERESUB und 
Budgetvorgabe Regie-
rungsrat 



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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103c 
Lohneinreihung und Beför-
derung Sozialarbeit, Pflege, 
Administration 

SCN VkD      
Gemäss BERESUB und  
Budgetvorgabe Regie-
rungsrat 

104 
Anstellung und Entlassung 
PL und SL  

  BL 
OA2  
(nur Ve-
to) 

   
Gemäss BERESUB und  
Budgetvorgabe Regie-
rungsrat 

105 
Anstellung und Entlassung  
Pflege 

    BL OA2  
Gemäss BERESUB und  
Budgetvorgabe Regie-
rungsrat 

106 
Anstellung und Entlassung  
Sozialarbeit 

    BL OA2  
Gemäss BERESUB und  
Budgetvorgabe Regie-
rungsrat 

107 
Anstellung und Entlassung 
Administration 

BL OA2      
Gemäss BERESUB und  
Budgetvorgabe Regie-
rungsrat 

108 Stellenpläne KODA 1/-2 VkD 
SCN/ 
UPD 

     Gemäss Vorgaben BAG 



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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109 
Stellenpläne Pfle-
ge/Sozialarbeit 

    SCN UPD  Gemäss Vorgaben BAG 

110 
Stellenpläne Assistenzärz-
tInnen 

    UPD SCN  
Gemäss Vorgaben BAG 
und Leistungsvertrag UPD 

111a 
Fortbildung  
OA2 

UPD VkD      
Gemäss LV UPD; UPD-
Regelung und FMH-
Vorschriften 

111b 
Weiterbildung  
AssistenzärztInnen 

UPD VkD      
Gemäss LV UPD; UPD-
Regelung und FMH-
Vorschriften 

112 
Weiterbildung inhaltlich 
BL 

SCN/GL VkD      Gemäss Regelung SCN  

113 Weiterbildung  PL / Pflege BL OA2      
Gemäss Regelung SCN 
Inhaltlich delegiert an PL 



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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114 
Weiterbildung SL / Sozial-
arbeit 

BL OA2      
Gemäss Regelung SCN 
Inhaltlich delegiert an SL 

115 
Weiterbildung Administrati-
on 

BL OA2      
Gemäss Regelung SCN 
Inhaltlich delegiert an AL 

116 Stellenbeschreibung OA2   UPD VkD     

117 Stellenbeschreibung BL   GL VkD     

118a 
Stellenbeschreibung PL 
und SL 

  BL OA2     

118b Stellenbeschreibung AL   BL OA2     



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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119 
Stellenbeschreibung Assis-
tenzärztInnen 

  OA2 BL    
Gemäss Leistungsvertrag 
UPD 

120a Stellenbeschreibung Pflege   BL OA2     

120b 
Stellenbeschreibung Sozi-
alarbeit 

  BL  OA2     

120c 
Stellenbeschreibung  
Adminstration 

BL OA2       

121a 
MitarbeiterInnen-
Qualifikation Assistenzärz-
tInnen,  

    OA2 BL   

121b 
MitarbeiterInnen-
Qualifikation PL und SL 

    BL OA2   



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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121c 
MitarbeiterInnen-
Qualifikation AL 

    BL OA2   

121d 
MitarbeiterInnen-
Qualifikation Pflege 

    PL BL/OA2   

121e 
MitarbeiterInnen-
Qualifikation Sozialarbeit 

    SL BL/OA2   

121f 
MitarbeiterInnen-
Qualifikation Administration 

    AL BL   

122 

Supervisionsreglement in-
tern 
(exkl. UPD-Supervision für 
AssistenzärztInnen = FMH-
Vorgabe) 

  BL OA2    Gemäss Regelung SCN 

 
Betreuung / Behandlung 200 
 



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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200 Behandlungskonzept VkD        

201 
Allgemeines Behandlungs-
konzept, Erarbeitung + 
Verantwortung 

    OA2 BL  
Unter Berücksichtigung 
der SCN-, UPD-, VkD-
Kompetenzen 

202 
Fachliche Behandlungspla-
nung und Umsetzung 

OA2 BL       

203 
Somatische Untersuchun-
gen / Diagnosestellung 

OA2        

204 Bewilligungsverfahren OA2        

205 
Psychotherapeutische Ar-
beit mit PatientInnen 

OA2        



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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206 
Koordination der medizini-
schen Betreuung mit Haus-
ärztInnen 

OA2        

207 
Medizinische und/oder 
Psychiatrische Triage 

OA2        

208 
Dosierungen der Betäu-
bungs-mittel / Medikamente 

OA2        

209 Aufnahmerichtlinien   BL OA2    nach Vorgaben BAG  

210 
Vorentscheid über die Auf-
nahme,  soziale Indikation 

    BL OA2  
Abklärung der nichtmedi-
zinischen Aspekte der Auf-
nahme 

211 
Aufnahmeentscheid nach 
medizinischer Indikation 

OA2 BL       



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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212 

Vorgehen bei Verdacht auf 
Verletzung der Sorgalts-
pflicht von externen Haus-
ärztInnen 

  OA2 BL   VkD Gemäss Merkblatt 

213 
Auslagerungen der Medi-
kamentenabgabe in Apo-
theken / Ausnahmen 

  BL OA2     

214 
Fachliche Leitung des Be-
handlungsteams 

OA2 BL       

 
Betrieb 300 
 

300 Betriebskonzept VkD        

301 
Allgemeines Betriebskon-
zept, Erarbeitung + Ver-
antwortung 

    BL OA2  
Unter Berücksichtigung 
der SCN-, UPD-, VkD-
Kompetenzen 



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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302 
Betriebliche Planung und 
Umsetzung 

BL OA2       

302a 

Betriebssicherstellung ge-
samtes Personal (allge-
meine Regeln betr. Ferien, 
Weiterbildung usw.) 

  BL OA2    
Richtlinien UPD und SCN 
berücksichtigen 

303 Hausordnung   BL OA2     

304 Polizeikontakte BL OA2       

305 Infrastruktur BL OA2       

306a 
Erstellen, Überwachen Hy-
gienevorgaben  

  OA2 BL    
Vgl. Lt. B/11 Supportpro-
zessQuaTheDa 



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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306b 
Erstellen, Überwachen 
Sauberkeit, Entsorgung, 
Sicherheitsvorgaben 

  BL OA2    
Vgl. Lt. B/11 Supportpro-
zessQuaTheDa 

307 
Verantwortung Leitungs-
Sitzung 

  BL OA2     

308 
Verantwortung Sitzung  
Gesamtteam 

  BL OA2     

309 
Verantwortung Sitzung 
ÄrztInnen 

OA2 BL       

310 
Verantwortung Sitzung  
Pflege 

PL BL/OA2       

311 
Verantwortung Sitzung  
Sozialarbeit 

SL BL/OA2       



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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312 
Verantwortung Sitzung  
Administration 

AL BL/OA2       

313 
Strategische Controlling-
Entscheide 

VkD        

314 
Grundsatzentscheide BAG, 
Forschung, Zusammenar-
beit wichtiger Institutionen 

VkD        

315 

Operative Ebene Kontakte 
zu BAG, Forschung, Zu-
sammenarbeit wichtiger 
Institutionen 

  BL OA2     

316 Ausschlussentscheide   BL OA2     

317 Sanktionen   OA2 BL     



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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318 
Erarbeitung von Perspekti-
ven (z.B. Konzepte) 

  OA2 BL    nach Vorgaben VkD 

319 
Arbeitsbedingungen Si-
cherheit (exkl. medizini-
scher Bereich) 

BL OA2       

 
Administration 400 
 

401
a 

Führung Dokumentation: 
Krankengeschichten 

OA2 BL       

401
b 

Führung Dokumentation: 
Dossier Sozialarbeit 

SL BL/OA2       

401
c 

Führung Dokumentation: 
Dossier Pflege  
 

PL OA2/BL       



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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402 
Berichte Krankenkasse, IV 
usw. 

OA2 SL/BL       

403 EDV-Organisation     BL OA2  Gemäss Vertrag SCN 

404 Controlling BL OA2     VkD  

 
 
 
Forschung 500 
 

501 

Verantwortlich für alle me-
dizinischen und pharmako-
logischen Forschungsfra-
gen 

  OA2 BL  VkD   



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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502 Forschung im Sozialbereich   BL OA2  VkD   

503 
Forschung im Pflegebe-
reich 

  OA2 BL  VkD   

 
Finanzen 600 
 

600 Strategische Finanzplanung VkD        

601 Budgeterstellung     BL OA2   

602 Budgetkontrolle Umsetzung BL OA2       



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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603 Operative Finanzplanung BL OA2       

604 
Zusammenarbeit mit Buch-
haltung SCN und UPD 

BL OA2       

605a 
Aufnahme Rahmenbedin-
gungen Resultate KK-
Verhandlungen  

    VkD BL/OA2   

605b 
Verhandlungen mit Kran-
kenkassen bzgl. Tarifver-
träge 

    BL 
VkD/OA
2 

 
Erstellen von Unterlagen 
zu Tarifverträgen OA und 
BL gemeinsam 

605c 
Abklärungen Krankenkasse 
bei medizinischen Frage-
stellungen 

OA2 BL       

606 
a 

Entscheid Leistungsvertrag     VkD BL/OA2   



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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606 
b 

Verhandlungen Leistungs-
vertrag Kanton Bern 

BL 
OA2/Vk
D 

      

607 
Konzept und Verantwortung 
für Abrechnungspraxis 

BL OA2       

 
 
 
 
 
 
Oeffentlichkeitsarbeit 700 
 

701 
Öffentlichkeitsarbeit opera-
tiv 

  BL OA2   VkD Koordination BL  

702 
Öffentlichkeitsarbeit strate-
gisch 

VkD BL/OA2      
Koordination PräsidentIn 
VkD 

 



KODA-1/-2 Funktionendiagramm     
 
Nr.  Aufgaben / Funktion Ent-

scheid 
alleine 

mit Info 
an 

Entscheid in Über-
einkunft mit Kon-
sensentscheid 

Entscheid nach 
Anhörung von 
 
 

Infor-
mation 
an 
 

Bemerkungen 

      Ent-
scheid 

Anhö-
rungs-
pflicht 
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Legende Abkürzungen 
 
AL Leitung Administration 
BL Betriebsleitung KODA-1/-2 
GL Geschäftsleitung Contact Netz Bern 
OA2 Leitender Oberarzt KODA-1/-2 
PL Pflegeleitung 
SCN Stiftung Contact Netz Bern 
SL Leitung Sozialarbeit 
UPD  Leiter Integrierter Drogendienst oder Direktor UPD Bern, Direktion Psychiatrie 
VkD Verein kontrollierte Drogenverschreibung 
 
 
Verabschiedet durch den Vorstand des Vereins VkD am 18.08.2010    
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Anhang zu 
 

Personelle Ressourcen 
 
 
 

⇒ Leistungsvertrag 

KODA-1 / SCB 

⇒ Leistungsvertag 

KODA-1 / UPD 

⇒ Organigramm 

KODA-1 / KODA-2 
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Organigramm KODA-1 / KODA-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Trägerschaft VkD besteht aus folgenden Institutionen: Stadt Bern; Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD); Contact Netz 

Trägerschaft 
Verein VkD (KODA-1 / KODA-2) 

Vertreten von Stadt Bern, Stiftung Contact, UPD 

Betriebsleitung 
80% 

Oberarzt 
80% 

Administration 
130%, 2 Personen 

Abgabeteam inkl. Ltg 
1260 %, 18 Personen 

Sozialarbeit inkl. Ltg 
480%, 5 Personen 

Assistenzärzte/ - ärztinnen 
310%, 4 Personen 
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Anhang zu 
 

Anzahl Behandlungsplätze 
 
 
 

⇒ Verfügung BAG 
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Anhang zu 
 

Sicherheit und Lokalitäten 
 
 
 

⇒ Hausordnung 

⇒ Aggression: Eskalationsstufe 

⇒ Hygienekonzept 
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Hausordnung KODA 
(überarbeitete Version vom 6.6.2007) 
Gewalt gegenüber Personal sowie Bedrohung von Personal ist verboten und 
kann zum Ausschluss führen. 
 
Jegliche nicht-bewilligte Mitnahme von Opiaten aus der Abgabestelle ist verbo-
ten und kann zum Ausschluss führen. Das Personal ist befugt, bei Verdacht zu 
filzen. Bei Verweigerung oder Weglaufen wird davon ausgegangen, dass die betref-
fende Person Opiate aus der KODA schmuggelt. 
 
Das Personal ist befugt in jeder Situation zu Filzen, wenn eine Widerhandlung 
gegen die Hausregeln vermutet wird. Verweigerung oder Weglaufen wird gleich 
gehandhabt wie „Nicht-bewilligte Mitnahme von Opiaten aus der Abgabestellen“ 
 
Der Konsum von mitgebrachten Rauschmitteln (Drogen, Alkohol, Medikamen-
te) in der KODA ist verboten und kann zum Ausschluss führen. 
 
Diebstahl und Einbruch in den Räumlichkeiten der KODA kann zum Aus-
schluss führen. 
 
Sachbeschädigung ist verboten und kann zum Ausschluss führen 
 
Keine Beschimpfung des Personals. 
 
Keine gewalttätigen Auseinandersetzungen untereinander. 
 
Anweisungen des Personals müssen befolgt werden. 
 
Kein Deal im Haus (inkl. Cannabis, Medikamente, Alkohol). 
 
Mitbringen von Drogen, Alkohol und Medikamenten in die Räumlichkeiten der KODA 
ist verboten. Bei Kontrollen gefundene, mitgebrachte Drogen, Alkohol oder Medika-
mente werden konfisziert. 
 
Keine Hehlerei, keine Verkaufsgeschäfte. 
 
Kein Waffentragen (inkl. Messer). Bei Kontrollen müssen gefundene Waffen (inkl. 
Messer) abgegeben werden. Werkzeuge mit integriertem Messer (Sackmesser, 
Leatherman etc.) werden toleriert, solange sie nicht sichtbar getragen werden. 
 
Der Aufenthalt in den KODA-Räumlichkeiten ist nur für KODA-PatientInnen erlaubt. 
Ausnahmen nach Rücksprache. 
 
Das Konsumieren von Getränken ist nur im Aufenthaltsraum erlaubt (kein Hinausge-
hen auf den Korridor und vor das Haus). 
 
Im KODA-Gebäude gilt Rauchverbot.  
 
Der Lift in der KODA-1 wird nur vom Personal benützt.  
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Platzverkauf oder –tausch beim Anstehen vor dem Abgaberaum ist verboten. 
 
Rollerblades müssen im Parterre vor der Treppe ausgezogen werden. 
 

Die KODA behält sich vor, in speziellen Fällen zusätzlich strafrecht-
liche Massnahmen einzuleiten (Anzeige bei der Polizei). 

 
UMGEBUNGSORDNUNG 
Velos müssen auf dem offiziellen Veloabstellplatz vis-à-vis KODA-1 an der Matten-
hofstrasse abgestellt werden. Keine Velos auf Parkplätzen und an der Hausmauer 
abstellen (Sanktion 30 Min. Abgabesperre bei Wiederholung). 
 
Das Konsumieren von Drogen, Alkohol und Medikamenten und der Deal von Drogen 
und Medikamenten vor dem Haus und in der unmittelbaren Umgebung ist verboten 
und wird sanktioniert (keine Heroinabgabe in der nächsten Schicht – Wiederholungs-
fall 1 Tag bis 1 Woche Heroinsperre, progressiv) 
 
Hunde dürfen nicht in den KODA-Betrieb! Das Anbinden von Hunden vor der KODA-
1 und in der unmittelbaren Umgebung ist nicht erlaubt.  
 
Das Aussteigen im Anhalteverbot vor der KODA-1 ist nicht gestattet. 
 
Der Zugang zur KODA-1 erfolgt über das öffentliche Trottoire. Keine Abkürzung über 
den Vorplatz der Ladengeschäfte. 
 
Die KODA muss auf direktem Weg verlassen werden. Das Herumsitzen und Herum-
stehen vor der KODA und in der Umgebung ist verboten. Kein Herumstehen vor der 
KODA vor Abgabebeginn. Die Umgebung kann erst 5 Minuten vor Beginn der erlaub-
ten Abgabezeiten betreten werden und muss 5 Minuten nach Abgabeschluss wieder 
verlassen worden sein.  
 
Kein „Herumlärmen“ in und außerhalb des Hauses. 
 
Verstösse gegen die Haus- und Umgebungsordnung führen zu Sanktionen. 
 
Und übrigens: tragt Sorge zur Sauberkeit in und um das Haus und verunreinigt we-
der Hauskorridor noch Umgebung. 
 
Danke für Euer Verständnis, denn wir wollen mit unseren Nachbarn ein einvernehm-
liches Zusammenleben. 
 
 
KODA-Team 

Barbara Mühlheim Ulrich von Bardeleben 



 

 49 

Aggression: Eskalationsstufe 
 
 

Eskalations- 
stufe 

Merkmale 
Rolle 1 
Primärer Konfliktpartner 

Rolle 2 Rolle 3 Rolle 4 Rolle 5 

+ 
gelb 

- Verbale Lautstärke 
erhöht 

- Unspezifische Bedro-
hung 

- Erpresserische Aussa-
gen 

- Schuldanweisung 

- Deeskalierende Ge-
sprächstechnik 

- Lösungsmöglichkeiten 
sowie Konsequenzen 
klar aufzeigen 

- Laut Denken 
- MA direkt ansprechen 

- Zuhören 
- Zuschauen 
- Blickkontakt halten 

   

++ 
dunkelgelb 

- Beharrlichkeit 
- Wiederholte Be-

schimpfung 
- Spezifische Bedrohung 
- Schwarz-Weiss Den-

ken 
- Verweigerung 
- Aggression gegen 

Mobiliar 

- Dito 
- Evtl. Rollenübergabe 

1 <-> 2 

- Ortswechseln und dazu-
stehen 

- Physische Unterstützung 
signalisieren 

- Verbale Unterstützung 
anbieten und evtl. Ge-
sprächsführung überneh-
men 

- Evlt.Rooenübergabe 
2 <-> 1 

- Zuhören, Zuschauen 
Übersicht über die Ab-
gaberäume bewahren 

- Abgabe weiterführen 
- Andere Pat beruhigen / 

steuern 

- Zuhören, Zuschauen 
Übersicht über die Abga-
beräume bewahren 

- Abgabe weiterführen 
- Andere Pat beruhigen / 

steuern 

 

+++ 
rot 

- Direktes Anpöbeln und 
Poltern 

- Schlagen, Beissen, 
Kratzen 

- Gegenstände werfen 

- Rollenübergabe 1<->2 
- Wenn möglich ver-

handeln / beschwichti-
gen 

- Schutz für sich und 
alle anderen (MA / 
Pat) 

- Physische Interventi-
on wenn nötig 

- entscheiden 

- Rollenübergabe 2<->1 
- Wenn möglich mitverhan-

deln / beschwichtigen 
- Schutz für sich und alle 

anderen (MA / Pat) 
- Physische Intervention 

wenn nötig 
- mitentscheiden 

- Schutz für sich und 
alle anderen (MA/Pat) 

- Physische Intervention 
wenn nötig 

- mitentscheiden 

- Überischt über die Abga-
beräume bewahren 

- Andere PatientInnen 
beruhigen und steuern 

- TS alarmieren 
- Evtl. Hausalarm 
- Evlt. Polizei telefonisch 

avisieren 

- TS / alarmierte MA / 
Pat 

- Sicherheit für sich und 
alle anderen aufrecht 
erhalten 

- Präsenz markieren 
- Physische Intervention 

wenn nötig 
- Evtl. Polizei einweisen 

++++ 
dunkelrot 

- Gezielter, massiver 
Angriff gegen Perso-
nen 

- Schlagen, Hieb-, Stich- 
oder Schusswaffe 

- Schutz für sich und 
alle anderen (MA / 
Pat) 

- Physische Interventi-
on wenn möglich 

- Schutz für sich und alle 
anderen (MA / Pat) 

- Physische Intervention 
wenn möglich 

- Schutz für sich und 
alle anderen (MA / Pat) 

- Physische Intervention 
wenn möglich 

- Überfallknopf 
- deeskalierende Mass-

nahmen wie z.B. DAM 
aushändigen, wenn mög-
lich 

- Schutz für sich und alle 
anderen (MA / Pat) 

- Physische Intervention 
wenn möglich 
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Hygienestandards in der KODA 

 
Definition: 
Hygiene (abgeleitet vom Namen der griechischen Göttin der Gesundheit „Hygieia") ist die Lehre 
von der Verhütung der Krankheiten und der Erhaltung und Festigung der Gesundheit. 
 
Zweck: 
Hygiene ist teuer, keine Hygiene ist aber noch wesentlich teurer. Dieses Konzept regelt und si-
chert die Arbeitsabläufe in den Bereichen Hygiene, Sauberkeit und Entsorgung. 
 
Ausgangslage: 
Der Abgabebetrieb beinhaltet verschiedene Risiken: 

• Nachbluten nach der Injektion 

• Entsorgung von mit Blut kontaminiertem Injektionsmaterial 

• Hoher Anteil von Patienten, welche eine HIV oder Hepatitis Diagnose haben 

• Mangelhaftes sowie risikobehaftetes Hygieneverhalten der PatientInnen 
 
Ziele: 
• Einhaltung der gängigen Hygienestandards 

• Verhinderung von Infektionsübertragung 

• Optimaler Schutz für PatientInnen und Personal 

• Klare Regelung der Arbeitsabläufe 

• Permanente Anpassung an neue Hygienestandards 
 
Standards in der Abgabe: 
Um den oben aufgeführten Risiken effizient begegnen zu können, sind geordnete Strukturen und 
das Bereitstellen von geeigneter Infrastruktur und Material von zentraler Bedeutung. 
 
Für die Schichtvorbereitung: 

• Vor Arbeitsantritt Hände waschen und mit Händedesinfektionsmittel desinfizieren 

• Auffüllen des Verbrauchsmaterials in den Hygiene-Sets und der benötigten Salben, Pflaster, 
Trockentupfer usw. sowie die Überprüfung auf evt. Verunreinigungen 

• Auffüllen und Bereitstellen des Wassers zum Reinigen der Tische und der Injektionsfläche 

• Auffüllen und Bereitstellen der Desinfektionsmittel für die sofortige Desinfektionswirkung so-
wie Desinfektionssprüher für eine nachhaltige Desinfektion von allen Erregern nach spätes-
tens 2 Minuten 

• Kontrolle der Spritzen-Entsorgungsbehälter auf ihre Platzreserven sowie evtl. Verunreinigun-
gen 

 
Während der Schicht für das Personal: 

• Regelmässige Händedesinfektion (2 verschiedene: ohne Handschuhe / mit Handschuhe) 

• Zwingende Händedesinfektion nach jedem Patientenkontakt 

• Für die Funktion 2 (Spritzenhilfe) gilt obligatorisches Tragen der Schutzbrille und Handschu-
he 

• Die Spritzenhilfe muss bei i.v. zum desinfizieren Alkohol Prep Pads und bei i.m. sterile Tupfer 
mit Desinfektionsmittel verwenden (ca. 30 Sekunden Einwirkzeit) 
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• Im weiteren gelten für die Durchführung der Funktion 2 (Spritzenhilfe) die Merkblätter 

Intramuskuläre Injektionen 

Check-Blatt für Spritzenhilfe 

sowie das Merkblatt im Bezug auf 

Nadelstichverletzungen und sonstige Blutexpositionen 

• Die Abfallsäcke dürfen nicht mit dem Fuss oder der Hand zusammengepresst werden, wenn 
aus Spar- und Platzgründen ein Abfallsack zusammengepresst wird, muss dies mit dem da-
für vorgesehenen Press-Stab gemacht werden 

• Die Entsorgungsbehälter müssen mit einem Schutztrichter versehen sein, damit niemand in 
Versuchung gerät, aus irgend einem Grund in diese hinein zu greifen, sollte dies doch einmal 
nötig sein, muss die dafür vorgesehene Greifzange verwendet werden 

• Wenn die Entsorgungsbehälter voll sind, müssen diese mit dem dafür vorgesehenen Ver-
schlussdeckel verschlossen werden, sowie mit dem Desinfektionssprüher gereinigt und des-
infiziert werden. Die Entsorgung der Abfallsäcke wird durch den Reinigungsdienst oder bei 
Bedarf durch das Pflegepersonal nur mit Handschuhen und mit der nötigen Sorgfalt (evtl. 
können die Abfallsäcke auch aus Versehen eine gebrauchte Nadel enthalten) in den dafür 
vorgesehenen Stauraum oder Container gebracht werden 

• Die Arbeitsflächen im Cockpit müssen immer entsprechend sauber und übersichtlich gehal-
ten werden, es darf kein Essen oder persönliches Getränk auf diesen Flächen stehen 

• Das sterile Injektionsmaterial wie Spritzen und Nadeln muss gemäss den Vorgaben in der 
Gebrauchsanweisung sowie der in der Ausbildung erlernten Standards gehandhabt werden 

Zertifizierung der SozialarbeiterInnen zum Bereitstellen von DAM i.v. Dosen 
Funktionsbeschriebe Abgabebetrieb 

 
Während der Schicht für die Patienten: 

• Vor dem Bezug gilt die obligatorische Händereinigung oder Händedesinfektion an der dafür 
vorgesehenen Nasszone 

• Für die Injektion gilt die obligatorische Desinfektion der Einstichstelle mit den bereitstehenden 
Alkohol Prep Pads 

• Die Spritzennadel darf nur für einen Injektionsversuch gebraucht werden, bei wiederholtem 
Versuch muss die Nadel gewechselt werden. Die Nadel muss vom Patient sofort nach der In-
jektion oder Injektionsversuch mit der Schutzkappe verschlossen „rekappet“ und sicher ent-
sorgt werden 

• Nach der Injektion gilt die obligatorische Reinigung und Desinfektion der Arbeitsfläche (Tisch 
oder Liege) mit Wasser und dem entsprechenden Desinfektionsmittel sowie des verwendeten 
Bezugsbehälters mit dem Desinfektionssprüher 

• Bei mangelnder Hygiene und Spritzentechnik wird durch das Pflegepersonal die Spritzenhilfe 
verordnet siehe auch die Merkblatter 

Spritzenhilfe iv und im 
Intramuskuläre Injektionen 
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Für den Schichtabschluss:  

• Desinfektion von allen Arbeitsflächen, Tischen und Stühlen, Türgriffe, Wasserhähne und La-
vabo sowie der Patienten-Liege oder anderen verunreinigten Stellen durch das Pflegeperso-
nal 

• Korrektes Verschliessen und Verräumen der vollen Spritzenkübel und Abfallsäcke 

• Reinigung und Desinfektion nach Ämtliplan 

• Bei Arbeitsschluss Hände waschen und mit Händedesinfektionsmittel desinfizieren 

• Die Abgaberäumlichkeiten werden regelmässig durch unser Raumpflegepersonal gereinigt. 
 
Abfallentsorgung: 
• Spritzenutensilien (Spritzen, Nadeln) werden ausschliesslich in die stichsicheren „Wastelkü-

bel“ entsorgt 

• Die vollen Entsorgungsbehälter werden durch ein fest einrastendes und selbstverklebendens 
Verschlusssystem verschlossen 

• Der speziell dafür eingerichtete Entsorgungsdienst vom SPUT der Anlaufstelle Bern holt die-
se alle zwei Wochen zur Entsorgung in der Verbrennungsanlage von Bern bei uns ab 

• Kontaminiertes Verbandsmaterial wird zusätzlich in kleinen Plastikbeuteln verschlossen und 
entsorgt 
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Anhang zu 
 

Organisatorische Einbettung 
in das reguläre Netz der 
Suchthilfeinstitutionen 

 
 
 

⇒ Org. Einbettung in 
Suchthilfeangebote 
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Org. Einbettung in Suchthilfeangebote 
 
 
 
 
 
 

 
KODA 

Entzugsklinik 
Selhofen 
 
CleaNex 
Abstinenz-
erhaltungs-
programm 

Stiftung Contact 
• Beratungsstelle 
• Arbeitsprojekte 
• Anlaufstelle 
• Prisma 
• Schulprojekt 
• Metahdon- 

Therapiezentrum 

AVR Stadt Bern 
Ambulante Vermittlungs- 
und Rückführungsstelle 

Saurenhorn 
Arbeits- und stationäres 
Therapieangebot für 
Substituierte 

 
Spitäler 


